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Hinweis: 

Den nachfolgenden Bestätigungsvermerk haben wir, unter Beachtung der gesetz-
lichen und berufsständischen Bestimmungen, nach Maßgabe der in der Anlage 
"Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt" beschriebenen Bedin-
gungen erteilt. 

Falls das vorliegende Dokument in elektronischer Fassung für Zwecke der 
Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger verwendet wird, sind für diesen 
Zweck daraus nur die Dateien zur Rechnungslegung und im Falle gesetzlicher 
Prüfungspflicht der Bestätigungsvermerk resp. die diesbezüglich erteilte 
Bescheinigung bestimmt. 
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Bestätigungsvermerk 

 An die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Mineral-
brunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, Bad Überkingen, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermö- 
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet. 
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. 

Wir weisen darauf hin, dass im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschluss-
prüfung die Erfüllung der Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB insoweit 
nicht beurteilt werden konnte, als diese Voraussetzungen ihrer Art nach erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfüllbar sind. Die ausstehenden Voraussetzungen 
betreffen die Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss der 
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen, dessen Prüfung und 
Offenlegung nach dem für das den Konzernabschluss aufstellende Unterneh-
men maßgeblichen Recht, die Angabe der Befreiung der Gesellschaft im 
Anhang dieses Konzernabschlusses, die Offenlegung dieses Konzernabschlus-
ses im elektronischen Bundesanzeiger sowie die Mitteilung im elektronischen 
Bundesanzeiger für die Gesellschaft über die Inanspruchnahme der Befreiungs-
vorschrift des § 264 Abs. 3 HGB. 

Stuttgart, 12. April 2011 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
Göhner Ladwig 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 

 



Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, Bad Überkingen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva 31.12.2010 31.12.2009 Passiva 31.12.2010 31.12.2009
€ T€ € T€

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Finanzanlagen Gezeichnetes Kapital 7.670.000,00 7.670

Anteile an verbundenen Unternehmen  33.449.041,12 33.540
B. Sonstige Rückstellungen  4.320,00 5

B. Umlaufvermögen
C. Verbindlichkeiten

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 6.545,00 31

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.281.203,71 9.105 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 60,66 38
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 31.116.315,36 34.962

II. Guthaben bei Kreditinstituten 66.996,19 61

38.797.241,02 42.706 38.797.241,02 42.706
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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH,
Bad Überkingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

2009
€ T€

1. Sonstige betriebliche Erträge 100.655,39 748
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.465,70 594
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 191.451,62 119

davon aus verbundenen Unternehmen
€ 191.451,62 (Vj. T€ 119)

4. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 4.092
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 921.575,27 725

davon an verbundene Unternehmen
€ 921.575,27 (Vj. T€ 725)

6. Aufwand aus Verlustübernahme 0,00 38
7. Ertrag aus Gewinnabführung 5.299.453,80 8.405

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.565.519,84 3.823

9. Aufwand aus Gewinnabführung -4.565.519,84 -3.823

10. Jahresergebnis 0,00 0
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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, 
Bad Überkingen 
Anhang für 2010 
  
 
Allgemeine Hinweise 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie 
nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags 
aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Im Berichtsjahr wurde das BilMoG erstmalig vollumfänglich angewendet (gem. Art. 66 
EGHGB). Eine Anpassung der Vorjahreszahlen war nicht erforderlich. 

 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die 
nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. 

Bei den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen zu 
Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten 
und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Stichtag 
nicht. 

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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Erläuterungen zur Bilanz 

Finanzanlagen 

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH ist unmittelbar (u) und 
über die Tucano Holding GmbH mittelbar (m) an folgenden Gesellschaften beteiligt: 

Firma und Sitz Kapital-
anteil in 

Eigenkapital 
31.12.2010 

Ergebnis 

2010 
 

 % T€ T€  

Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH,     

 Birlenbach (u) 100,0 5.113 1.633 1) 

Niehoffs Vaihinger Vertriebs GmbH, Merzig (u) 100,0 9.465 1.451 1) 

Tucano Holding GmbH, Merzig (u) 100,0 13.939 2.214 1) 

Lauterecker Fruchtsaft GmbH, Lauterecken (m) 100,0 1.726 1.679 1) 

Merziger Fruchtgetränke GmbH, Merzig (m) 100,0 4.352 148 1) 

Schloss Veldenz Fruchtsäfte GmbH, Lauterecken (m) 100,0 2.556 -239 1) 

Tucano Vertriebs-GmbH, Bad Überkingen (m) 100,0 7.491 615 1) 

 

1) Vor Ergebnisabführung. 

Die Anteile an folgenden Unternehmen wurden mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an die 
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen, zum Beteiligungsbuchwert 
verkauft:  

Aqua Getränke GmbH, Haigerloch        
 (jetzt: Mineralbrunnen Teinach GmbH, Bad Teinach-Zavelstein) 

Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin       
 (jetzt: Mineralbrunnen Überkingen GmbH, Bad Überkingen) 

WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH, Merzig      
 (jetzt: Mineralbrunnen Krumbach GmbH, Kißlegg) 

 

Forderungen  

Die Forderungen sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. 

 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. 
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Sonstige Angaben 

Geschäftsführung 

Karl Dittus, Kißlegg, technischer Geschäftsführer 
Helmut Oswald, Böhmenkirch, kaufmännischer Geschäftsführer 
Ralf Schwung, Esslingen, kaufmännischer Geschäftsführer (bis 31. August 2010) 
Thomas Nuding, Kuchen, kaufmännischer Geschäftsführer (ab 03. September 2010) 

 

Konzernverhältnisse 

Der Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, 
Bad Überkingen, wird in den Konzernabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-
Teinach AG, Bad Überkingen, eingetragen im Handelsregister von Ulm (HRB 
Nr. 540111), einbezogen (kleinster Konzernkreis). Der Konzernabschluss wird nach 
den von der EU übernommenen International Financial Reporting Standards (IFRS) 
aufgestellt und im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Der HGB-Jahres-
abschluss der Gesellschaft wird außerdem im HGB-Konzernabschluss der Karlsberg 
Brauerei KG Weber, Homburg, eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken (HRA Nr. 
1199), vollkonsolidiert (größter Konzernkreis). 

Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzern-
lageberichts für den Teilkonzern der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs 
GmbH, Bad Überkingen, besteht nach § 291 HGB nicht, da die Mineralbrunnen 
Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, Bad Überkingen, und ihre Tochterunter-
nehmen in den IFRS-Konzernabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, 
Bad Überkingen, einbezogen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Konzern-
abschluss und der Konzernlagebericht der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, 
Bad Überkingen, geprüft und gemäß § 325 HGB in deutscher Sprache offen gelegt 
werden. 

 
Bad Überkingen, 08. April 2011 

 

Geschäftsführung 
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Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt 

Wir, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung 
der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gesellschaft vorgenommen. 
Neben der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen 
gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich 
an die Gesellschaft und wurde zu deren interner Verwendung erteilt, ohne dass er 
weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in 
dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschluss-
prüfungen ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu 
sein, und nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vor-
liegenden Rechnungslegung, die Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen 
und prüfungsnahe Tätigkeiten der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (Stand 1. Juli 2007) sowie die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, 
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem 
Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein 
solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungs-
vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände 
vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.  

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste 
Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und 
tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert 
oder aktualisiert. 








